
ÄNDERUNGEN DER FESTSETZUNGEN 

i.) Grenzen der 6.Änderung 

2.) Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl GRZ = 0,6 

Geschossflächenzahl GFZ = 1,2 

3.) 

B 

C 

Baukörper mit C/B = frei 

Punkt 5.10 entfällt 

4. ) Dachneigung 10°-1 5° bei Betrie b s bau te n als 

Ausnahme möglich 

5. ) Wandhöhe WH = 7.50m 

6. ) Alle übrigen Festsetzungen bleiben bestehen 
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Verfahrensvermerk: 

Der Gemeinderat hat am 20.09.2001 die Änderung des Bebauungsplanes für das Ge¬ 
werbegebiet Polling im vereinfachten Verfahren nach § 13 Abs. 1 Sätze 1 und 2 BauGB 
als Satzung beschlossen. 
Die Grundstückseigentümer und die Eigentümer der benachbarten Grundstücke haben 
gegen die Änderung keine Einwände erhoben. 

Liebl 
1. Bürgermeister 

Bekanntmachunqsvermerk: 

Die Gemeinde hat die vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes am 22.11.2001 orts¬ 
üblich durch Anschlag an der Amtstafel bekannt gemacht. 
Die Änderung wird während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereit 
gehalten. Über ihren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Der Anschlag wurde am 07.01.2002 entfernt. 
Die Bebauungsplanänderung ist mit der Bekanntmachung rechtsverbindlich geworden 
(§ 12 Satz 4 BauGB). 



an 
Gemeinde Polling 
z.Hd. Herrn Bürgermeister Liebl 
Monhamer Weg 1 

84570 Polling 

Polling, 19. September 2001 

Begründung 
für die 6. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 16 Gewerbegebiet Polling 
wegen der Neufestsetzung der Baulinien für das Grundstück FIst.Nr. 421 
Eigentümer: Eheleute Josef und Maria-Anna Bauer, Polling 

Die Änderung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um die Voraussetzungen für die 
Errichtung und Wiederansiedlunq eines Lebensmittel-Einzeihandelsqeschäftes zu 
schaffen und gleichzeitig die Möglichkeiten für eine weitere künftige Bebauung des 
Grundstückes offen zu halten. 



Bekanntmachung 
über die Änderung eines Bebauungsplanes 

i. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Polling hat am 15.11.2001 die Änderung des Bebauungsplanes für das 

Gewerbegebiet Polling 

als Satzung beschlossen. 

Dieser Plan 

bedurfte keiner Genehmigung. 

G ist vom / von der. 

mit Schreiben vom .Nr.genehmigt worden. 

□ gilt gemäß § 10 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 4 Satz 4 des Baugesetzbuches als genehmigt. 

II. 

Der Plan i. d. F. vom 19.11.2001 liegt samt Begründung ab Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Rathaus 
der Verwaltungsgemeinschaft Polling, Monhamer Weg 1, 84570 Polling, Zimmer Nr. 15, auf Dauer wanrend 
der allgemeinen Dienststunden öffentlich aus und kann dort eingesehen werden. 

Der geänderte Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 

III. 

1 Gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches - BauGB - wird auf folgendes hingewiesen: 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formyorschriften 
wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der unten bezeichneten Gemeinde geltend gemacht worden ist Ral,anntmarhl inn 
Mängel der Abwägung werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung 
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der unten bezeichneten Gemeinde geltend gemacht worden 

Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

2. Des weiteren wird hingewiesen auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs^ 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen. 

Polling, 22.11.2001 

V- K.v*\ 
/ v «**3^ -v- 

y 

Gemeinde Polling 
1 1 • 

jUcß. 
Liebl, 1. Bürgermeister 

Amtliche Bekanntmachung durch Niederiegung der Satzung und Bekanntgabe der Niederlegung mittels 

Anschlag: 

An die Amtstafel angeheftet am ll-JkLiöö! Die Änderung des Bebbauungsplanes ist somit 

Abgenommen am .0.Z JSR,« am.Kra« 9etreten' 

^:C,,^,^.Q±2SS3L.MJLr... 
Ort, Datum 

Datum, Unterschrift, Dienstbezeichnung 


